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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Personal

Die Diskussion um als exorbitant empfundene Löhne und Entschädigungen für
Spitzenmanager der Privatwirtschaft, welche im Vorjahr eingesetzt hatte, zeitigte auch
Auswirkungen auf die Bundesverwaltung und die bundesnahen und -eigenen Betriebe.
Die SPK des Nationalrats lehnte zwar eine parlamentarische Initiative Leutenegger (sp,
BL) für eine Begrenzung und eine Publikation der Bezüge für Kaderpositionen als zu
weit gehend ab. Sie arbeitete aber, ebenfalls in Form einer parlamentarischen Initiative,
einen eigenen Vorschlag aus. Zum einen soll der Bundesrat mit einer Revision des
Bundespersonalgesetzes explizit verpflichtet werden, Grundsätze und vor allem auch
Eckwerte für Löhne, übrige Entschädigungen (wie z.B. Leistungen an die berufliche
Vorsorge) und zulässige Nebenbeschäftigungen für Spitzenmanager sowie für
Verwaltungsratshonorare festzulegen. Zum anderen soll er die Löhne und Honorare der
höheren Kader öffentlich zugänglich machen (01.411). Diese neuen Vorschriften hätten
sowohl für die bundeseigenen Betriebe (z.B. Post, SBB) als auch für privatrechtlich
organisierte Unternehmen, an welchen der Bund eine Kapitalmehrheit hält (z.B.
Swisscom, SRG) Gültigkeit. Die SPK des Ständerats hatte einer ähnlichen
parlamentarischen Initiative Brunner (sp, GE) (01.409) ebenfalls Folge gegeben,
verzichtete aber angesichts der Aktivitäten der SPK-NR auf die Ausarbeitung einer
eigenen Vorlage. Der Bundesrat war mit diesen Vorschlägen im Grundsatz
einverstanden. Er empfahl aber, die börsenkotierten Unternehmen (d.h. zur Zeit die
Swisscom), welche den Regeln des wirtschaftlichen Wettbewerbs besonders stark
ausgesetzt sind, von den Transparenzvorschriften auszunehmen. Zu weit ging ihm auch
die Offenlegung der Bezüge der einzelnen Manager. Sowohl aus Gründen des
Persönlichkeitsschutzes als auch der Konkurrenzfähigkeit der bundesnahen Betriebe
auf dem Arbeitsmarkt votierte er dafür, dass darüber nur die parlamentarischen
Aufsichtsorgane (Finanzdelegation) unterrichtet werden sollen. Im Nationalrat war
Eintreten auf die SPK-Initiative unbestritten. Gegen den Widerstand der Linken und der
Hälfte der CVP-Fraktion strich der Rat aber die Vorschrift, dass der Bundesrat für die
bundesnahen Betriebe Lohneckwerte festzulegen hat. Keinen Erfolg hatte der
Bundesrat mit seinen Bedenken, die individuellen Bezüge der Spitzenmanager zu
publizieren resp. seinem Antrag, wenigstens die börsenkotierten, aber mehrheitlich
vom Bund beherrschten Aktiengesellschaften davon auszunehmen. Dank der
Unterstützung durch die SVP setzte sich in diesen beiden Fragen die Linke durch. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.09.2002
HANS HIRTER

Der Ständerat schloss sich den Entscheiden des Nationalrats zur Schaffung von mehr
Transparenz über die Löhne und Entschädigungen für Spitzenmanager der
bundesnahen Unternehmen weitgehend an. Er beschloss allerdings, bundesnahe
Unternehmen (Post, Swisscom, SUVA, SBB etc.) von der Verpflichtung zur Transparenz
über die individuellen Managerlöhne auszunehmen resp. eine solche nur für die
Vorsitzenden der Geschäftsleitung (CEO) und des Verwaltungsrates zu verlangen. Für
die übrigen Spitzenmanager und Verwaltungsratsangehörigen soll nur die gesamte
Lohnsumme ausgewiesen werden müssen. In der Debatte wurde gegen eine völlige
Transparenz der einzelnen Managerlöhne auch ins Feld geführt, dass diese damit
gemäss ausländischen Erfahrungen in die Höhe getrieben würden. Die kleine Kammer
beschloss zudem, die börsenkotierten bundesnahen Unternehmen (zur Zeit nur die
Swisscom) von den vom Bundesrat festzulegenden Grundsätzen über die Lohnpolitik zu
dispensieren. Gegen den Widerstand der SP, der GP und etwa der Hälfte der SVP-
Fraktion schloss sich der Nationalrat in der Differenzbereinigung der ersten
Abschwächung an; lehnte hingegen die auch von einer klaren Mehrheit der SVP
bekämpfte Ausnahmeregelung für die Swisscom ab. Die kleine Kammer beharrte aber
bis zum Ende der Differenzbereinigung erfolgreich darauf, dass die lohnpolitischen
Grundsätze des Bundsrates für diese börsenkotierte Unternehmung nicht gelten sollen.
Der Ständerat schrieb nach seinen Entscheiden eine parlamentarische Initiative
Brunner (sp, GE) (01.409) ab. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.06.2003
HANS HIRTER
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Mit Stichentscheid des Präsidenten unterstützte der Nationalrat eine parlamentarische
Initiative Haering (sp, ZH), welche mehr Frauen in den Verwaltungsräten von
Unternehmungen des Bundes oder Betrieben mit mehrheitlicher Bundesbeteiligung
fordert. Die Rechtskommission, welche sich ebenfalls hinter den Vorstoss gestellt hatte,
argumentierte, die verlangte Minimalquote von 30 Prozent sei nicht nur wegen des
Verfassungsauftrags der Geschlechtergleichstellung angebracht, sondern würde sich
auch für die anvisierten Gesellschaften positiv auswirken. Siehe auch die Interpellation
Leutenegger (sp, BL) (04.3808) zum Stand der Gleichstellung in bundesnahen
Unternehmen. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.06.2005
HANS HIRTER

Der Nationalrat gab einer parlamentarischen Initiative der SVP-Fraktion keine Folge,
welche die Einsetzung einer PUK zur Abklärung der Ursachen und Verantwortlichkeiten
für die finanziellen Probleme der Pensionskassen des Bundes und der ihm nahe
stehenden Unternehmen verlangte. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.09.2007
HANS HIRTER

Das Wahlverfahren für den Eidgenössischen Datenschutz- und
Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) hatte bei der Wahl von Adrian Lobsiger im Jahr
2016 viel zu reden gegeben. In den Medien war dem Bundesrat, dem die Wahl des EDÖB
obliegt, vorgeworfen worden, mit einem ehemaligen Bundesbeamten – Lobsiger war
lange Zeit Chef des Fedpol gewesen – keine guten Voraussetzungen für die nötige
Unabhängigkeit geschaffen zu haben. Auch im Parlament wurde nicht goutiert, dass sich
die Regierung vor der Wahl, die von der Vereinigten Bundesversammlung lediglich noch
bestätigt werden kann, nicht mit dem Parlament ausgetauscht hatte. Der Unmut
manifestierte sich schliesslich in einer parlamentarischen Initiative Leutenegger
Oberholzer (sp, BL). Die Baselbieter Sozialdemokratin bemängelte, dass das Parlament
mit der einfachen Genehmigung der Wahl keinen Einfluss auf die Auswahl und die
Beurteilung der Eignung von EDÖB-Kandidierenden habe. Zwar finde eine formelle
Nachprüfung durch die GK statt, dies könne aber kein Ersatz sein für ein stimmiges
Ausschreibe- und Auswahlverfahren. Das ganze Wahl- und Auswahlverfahren sei
deshalb integral dem Parlament bzw. der vorgelagerten Gerichtskommission beider
Räte zu übertragen. 
Anfang 2017 gab die SPK-NR der Initiative mit 13 zu 6 Stimmen bei drei Enthaltungen
Folge. Es sei in der Tat stossend, dass das Parlament vor ein "fait accompli" gestellt
werde. Ende März folgte auch die Schwesterkommission: Mit 9 zu 3 Stimmen stimmte
die SPK-SR dem Vorschlag ebenfalls zu. Das heutige Verfahren befriedige in der Tat
nicht. Die SPK-NR wird in der Folge einen Entwurf ausarbeiten. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.01.2017
MARC BÜHLMANN

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zusammenfassung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kaderlöhne in Bundes- und bundesnahen Unternehmen (Pa.Iv. 16.438)

Eine im Juni 2016 von Susanne Leutenegger Oberholzer (sp, BL) eingereichte
parlamentarische Initiative verlangte eine Lohnobergrenze für Kader in Bundes- und
bundesnahen Unternehmen, die sich am Bruttogehalt von Bundesrätinnen und
Bundesräten orientieren sollte. Im Februar 2020 legte die SPK-NR einen ersten Entwurf
vor, der auch eine parlamentarische Initiative Minder (parteilos, SH; Pa.Iv. 18.428) zur
Regelung von Abgangsentschädigungen mit einschloss. Die Vorlage sah eine
Lohnobergrenze von CHF 1 Mio. und ein Verbot von Abgangsentschädigungen vor. Den
Nationalrat passierte der Entwurf in der Frühjahrssesion 2021 deutlich, der Ständerat
wollte hingegen nicht auf die Vorlage eintreten – es brauche gar keine
Gesetzesänderung, da Lohnexzesse in Bundes- und bundesnahen Betrieben bereits mit
bestehenden Massnahmen verhindert würden. Unter anderem mit Verweis auf die
Abzockerinitiative und die entsprechende Kritik aus der Bevölkerung an zu hohen
Löhnen bekräftige der Nationalrat seinen ursprünglichen Beschluss in der Folge.
Nachdem jedoch der Ständerat in der Frühjahrssession 2022 erneut nicht auf die
Vorlage eingetreten war, war diese – rund sechs Jahre nach ihrer Einreichung –
endgültig vom Tisch.

Chronologie
Die SPK-NR gibt Folge, die SPK-SR sagt Nein.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.06.2017
MARC BÜHLMANN
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Der Nationalrat stimmt diskussionslos zu.
Die SPK-SR schwenkt um.
Erster Entwurf und Vernehmlassung
Der Nationalrat stimmt dem Entwurf zu.
Der Ständerat tritt nicht auf die Vorlage ein.
Der Nationalrat hält an Eintreten fest.
Der Ständerat versenkt die Vorlage definitiv.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wie der Kaderlohnraport aufzeige, seien die Kaderlöhne in Bundes- und bundesnahen
Unternehmen seit deren Ausgliederung stetig gestiegen. In der Zwischenzeit würden
sich die Löhne der Unternehmensspitzen am internationalen Markt orientieren, also
«einem kleinen Kartell von Begünstigten» statt an den Leistungen der Kader selber. Dies
stosse in der Bevölkerung auf Unverständnis und gefährde das Vertrauen in den Service
public. Gestützt auf diese Argumentation forderte Susanne Leutenegger Oberholzer (sp,
BL) mittels parlamentarischer Initiative eine gesetzliche Obergrenze für die Löhne der
Kader in Bundes- und bundesnahen Unternehmen. Der Maximallohn solle sich dabei an
der Entschädigung von Bundesräten orientieren. 
Die SPK-NR stimmte dem Vorschlag im Januar 2017 deutlich mit 21 zu 2 Stimmen bei
einer Enthaltung zu. In der Tat sei es stossend, dass Kader in Bundesbetrieben mehr
verdienten als ein Bundesrat – umso mehr, als dass diese Betriebe nur beschränkt dem
Markt ausgesetzt seien. Auch die SPK-SR sah zwar Handlungsbedarf, eine gesetzlich
geregelte Obergrenze und damit die parlamentarische Initiative Leutenegger
Oberholzer lehnte sie jedoch ab. Vielmehr sei dem Bundesrat der Auftrag zu erteilen,
im Rahmen der Eignerstrategie Bandbreiten für Kaderlöhne festzulegen. Mit zehn zu
drei Stimmen beschloss die SPK-SR deshalb, eine Kommissionsinitiative einzureichen
(Pa.Iv. 17.443). Ende Juni 2017 tagte erneut die SPK-NR, die mit 18 zu 5 Stimmen
beschloss, an der Idee einer gesetzlichen Obergrenze festzuhalten und den alternativen
Vorschlag der Schwesterkommission zu sistieren. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.06.2017
MARC BÜHLMANN

Weil die SPK-SR die parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) über
angemessene Kaderlöhne in Bundes- und bundesnahen Unternehmen abgelehnt hatte,
war der Nationalrat am Zug. Die SPK-NR empfahl mit 18 zu 5 Stimmen, der Initiative
Folge zu geben. Der Kommissionssprecher Gerhard Pfister (cvp, ZG) wies denn auch
darauf hin, dass die entscheidende Debatte wohl nicht in der grossen Kammer
stattfinden werde, im Ständerat aber noch Überzeugungsarbeit notwendig sei. Die SPK-
SR habe die Initiative Leutenegger Oberholzer zwar abgelehnt, ihrerseits aber eine
parlamentarische Initiative lanciert (Pa.Iv. 17.443), mit der die Löhne nicht begrenzt,
aber reguliert werden sollen. Mit der im Nationalrat diskutierten Initiative sollen Kader
von Bundes- oder bundesnahen Unternehmen nicht mehr verdienen als ein Bundesrat,
wobei Pfister erörterte, dass dies nicht unbedingt das aktuelle Bundesratssalär von
rund CHF 475'000 bedeuten müsse, sondern dass man auch betrachten müsse, welche
Leistungen ein Exekutivmitglied nach seiner Amtszeit beziehe. Pfister sprach von
„approximativ” einer Million Franken als Benchmark. Der Nationalrat gab der
parlamentarischen Initiative Leutenegger Oberholzer diskussionslos Folge. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.09.2017
MARC BÜHLMANN

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation
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Verkehrspolitik

Répondant à l’initiative parlementaire de la Commission des institutions politiques, le
Conseil fédéral a fait savoir qu’il approuvait l’obligation pour le gouvernement d’édicter
des principes sur le montant des salaires et des jetons de présence. Il était prêt à
rendre public le montant des salaires maximaux, y compris les prestations annexes,
perçus dans les entreprises liées à la Confédération, mais pas les revenus individuels
versés à chaque haut fonctionnaire ou administrateur. La publication des salaires et
des honoraires violerait des éléments importants de la protection des données et de la
personnalité et risquerait de pénaliser les entreprises sur le marché du travail. Le
Conseil fédéral n’avait pas non plus l’intention de fixer des valeurs de référence pour
les salaires, les honoraires, la prévoyance professionnelle et les indemnités de départ
des cadres. Comme une minorité de droite, il voulait se limiter à fixer des principes en
mentionnant dans la loi des critères propres à garantir la transparence et l’équité. Ces
principes ne devraient toutefois pas s’appliquer aux sociétés cotées en Bourse comme
Swisscom. Le Conseil national a donné tort à sa Commission des institutions politiques
et au Conseil fédéral en votant par 97 voix contre 55 la transparence intégrale des
salaires des cadres supérieurs des CFF, de La Poste, de Swisscom, de la SSR et de la
BNS. L’alliance gauche-UDC, au grand dam du PRD et du PDC, a imposé la publication
des hauts salaires, leur bonus, leur deuxième pilier et leurs indemnités de départ. Le
Conseil national a en revanche refusé par 83 voix contre 78 d’obliger le Conseil fédéral
à fixer des plafonds salariaux pour les managers des entreprises para-étatiques. Le
PDC, le PRD et l’UDC (qui avait changé de camp) estimaient que la transparence
individuelle des rémunérations suffisait à modérer les appétits illegitimes. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.09.2002
PHILIPPE BERCLAZ

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Sprachen

Aufgrund des Sprachenartikels der neuen Bundesverfassung (Art. 70 BV) hatte der
Bundesrat 2001 ein Sprachengesetz in die Vernehmlassung gegeben, dem die meisten
Kantone, politischen Parteien und weiteren konsultierten Organisationen zugestimmt
hatten. Im Frühjahr 2004 hatte das EDI dann überraschend mitgeteilt, dass der
Bundesrat darauf verzichte, das Gesetz dem Parlament vorzulegen. Das hatte
Nationalrat Levrat (sp, FR) dazu bewogen, eine parlamentarische Initiative einzureichen,
welche verlangte, der Vernehmlassungsentwurf sei vom Parlament in Eigenregie weiter
zu bearbeiten. Die zuständigen Kommissionen beider Kammern hatten der Initiative
Folge gegeben und diejenige des Nationalrats hatte im Vorjahr einen Entwurf vorgelegt.
Im Berichtsjahr hat das Parlament diesen bereinigt und verabschiedet.
Der Nationalrat trat – gegen den Widerstand von Bundesrat und SVP-Fraktion – mit 113
zu 59 Stimmen auf die Vorlage ein. Die Befürworter argumentierten hauptsächlich mit
der Förderung des nationalen Zusammenhalts und der vier Landessprachen. Die grosse
Kammer folgte ihrer Kommission in der Detailberatung in fast allen Punkten. Im
Zentrum der Diskussion stand die Frage, welche Priorität dem
Fremdsprachenunterricht in der obligatorischen Schule einzuräumen sei. Die FDP
unterstützte den Kompromiss der Schweizerischen Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren (EDK), in der obligatorischen Schule zwei Fremdsprachen zu
unterrichten, ohne die Prioritäten festzulegen. Die Kommissionsmehrheit hingegen
hielt am Vorrang einer Landessprache vor dem Englischen fest und setzte sich im
Plenum mit 112 zu 56 Stimmen durch. Im weiteren folgte der Nationalrat dem Antrag
seiner Kommission knapp nicht, wonach der Bund Finanzhilfen für die Übersetzung und
Veröffentlichung wissenschaftlicher Arbeiten zur Mehrsprachigkeit sowie zur
Sprachenpolitik gewähren kann. Massnahmen zur Verbesserung der Kenntnisse des
Bundespersonals in den Landessprachen und für eine angemessene Vertretung der
verschiedenen Sprachgemeinschaften in der Bundesverwaltung fanden hingegen
Zustimmung. Ebenfalls angenommen wurden Massnahmen zur Förderung des
Austausches zwischen den Sprachgemeinschaften. In der Gesamtabstimmung passierte
das Gesetz mit 87 zu 68 Stimmen. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.06.2007
MARIANNE BENTELI
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